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Planfeststellungsbeschluss für das Bauvorhaben “2. Nord-Süd-Verbindung der 
Straßenbahn  BA 2 a, Baulos 1 und 2 Leipziger Straße, Kirschweg bis Brenneckestraße“ 
in Magdeburg 
 
 
 
1.   Der o. g. Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) vom 
      06.04.2011, AZ: 62-262-MVB-02/10, liegt mit einer Ausfertigung der festgestellten 
      Planunterlagen 
      vom  
 

2. Mai 2011 bis 16. Mai 2011 
 
      im 
 
    Fachbereich Vermessungsamt und Baurecht, 

An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg  
 

     während der Dienststunden:  Montag und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
   Dienstag von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr  
   Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
   Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 
     zur allgemeinen Einsichtnahme bereit.  
 
 
2.   Gemäß § 1 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes  des Landes Sachsen-Anhalt i. v. m. 

§ 74 Abs. 5 S. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz wird darauf hingewiesen, dass mit dem Ende 
der Auslegungsfrist der Planfeststellungsbeschluss den Betroffenen und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt gilt. 

 
3.   Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf 

der Rechtsbehelfsbelehrung von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, schriftlich angefordert werden. 

 
 
 
 
Magdeburg, 13.04.2011 
 
 
 
Gez. 
Dr. Lutz Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister       Dienstsiegel 
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